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RS OGH 1983/4/13 3Ob504/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.04.1983

Norm

GmbHG §15

Rechtssatz

Bei einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung von einiger wirtschaftlicher Größe ist es nichts ungewöhnliches, daß

deren Organe zwar verhandlungsberechtigt aber nicht abschlußberechtigt sind.
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